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RS OGH 1965/1/26 8Ob372/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1965

Norm

ABGB §934

ABGB §1100 D

Rechtssatz

Um beurteilen zu können, ob bei freier Mietzinsbildung eine Anfechtung des Mietzinses wegen Verletzung über die

Hälfte möglich ist, darf nicht bloß eine zusätzliche Vereinbarung betrachtet werden, was jede Vereinbarung einer

Mietzinserhöhung ohne Gegenleistung des Vermieters anfechtbar machen würde, sondern es muß das gesamte

Vertragsverhältnis Berücksichtigung finden.
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